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Betr.: Genehmigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Parchtitz

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 18. Februar 1993
beschlossene Flächennutzungsplan der Gemeinde Parchtitz wurde mit
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom 21. Juli 1993, Az.:
11 650a-512.111-01.12.29 nach § 6 BauGB genehmigt.

Die Ertei1ung der Genehmigung wird hiermit bekanntgemacht.

Aus der Genehmigung werden folgende Teile des Flächennutzungspla
nes ausgenommen:

1. die gemischte Baufläche in östlicher Richtung
am Ortseingang Gademow,

2. die sich daran anschließende Sonderbaufläche,

3. die Darstellung der Wohnbauflächen am nördli
chen, östlichen und westlichen Ausgang des
Ortsteiles Parchtitz.

Für diese Gebiete wird die Genehmigung gemäß § 6 Abs. 2 BauGB ver
sagt.

Die genannten Gebiete wurden in der Planzeichnung kenntlich ge
macht.

Jedermann kann den Flächennutzungsplan und den Erläuterungsbericht
dazu im Amt Bergen-Land, Zimmer 7, während der Dienststunden zu
folgenden Zeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen:

Montag Donnerstag von 8.00 16.00 Uhr
Dienstag von 8.00 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 12.00 Uhr.

Eine Verletzung des in § 214 Ab5. (1) Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB be
zeichneten Verfahrens ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gern ein de Par cht i t z gel te nd gernach t wo r den ist; Mä ngel de r,/J\b)..J ä gun g
sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben J~hr~ seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde gettend
gemacht worden sind. Dabei ist gef.~chv.erhalt, der die ·ve~/letzung
oder den Mangel begründen 5011/;' .c;t-er.;:ü~9·9~n (§ 215 Abs. (1)/ BaU/GB).
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Bekanntmachung
der Gemeinde Parchtitz

Betreffs: Genehmigung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Parchtltz

Der von der Gemeindevertretung inder Sitzung am 18. Februar 1993 beschlos
sene Flächennutzungsplan der Gemeinde Parchlitz wurde mit Verfügung der
höheren VerwaltungsbehOrde vom 21. Juli1993, Al.: 11 6Soa·S12.11t-01.12.29
nach § 6 BauGB genehmigt.
Die Ertellung der Genehmigung wird hiermil bekanntgemachI.
Aus derGenehmigung werden lolgende Teile des Flächennutzungsplanes aus
genommen:

1. diegemischle Baulläche in östlicher Richtung
am Ortseingang Gademow,

2. die sich daran anschließende Sonderbaullache,
3. die Darstellung der Wohnbaullachen am nördlichen,

östlichen und wesl/ichen Ausgang des Ortsteiles Parchlilz.
Für diese Gebiete wird dieGenehmigung gemäß § 6 Abs. 2 SauGB versagt.
Die genannten Gebiete wurden Inder Planzeichnung kennllich gemacht.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und den Erläuterungsbericht dazu
imAmt Bergen-land, Zimmer 7.während der Dienststunden zu lolgenden Zeiten
einsehen und über den Inhall Auskunl1 verlangen:

Montag - Donnerstag von 8.00-16.00 Uhr
Dienstag von 800-17.00 Uhr
Freilag von 800-12.00 Uhr

Eine Verletzung des in§ 214 Abs. (t) Satz t Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten
Verfahrens ist unbeachIlIch, wenn sie nicht Innerhalb eines Jahres seitdieser
Bekanntmachung schrihlich gegenüber der Gemeinde Parcnmz geltend ge
macht worden ist; Mängel der Abwägung sind unbeachlllch, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dieser Bekanntmachung schlll1liCh gegenüber
derGemeinde gellend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhall, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§215 Abs. (1)BauGB).

Gademow, den 13. Augusl1993 B0 c: h man n ,
Bürgermeister

OSTSEEIJ~ZEITUNG
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